
§ 9  

Bereitschaftszeiten  

  

(1) Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich der Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder einer 

anderen vom Dienstgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall 

die Arbeit selbstständig, gegebenenfalls auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die 

Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. Für einen Mitarbeiter, in dessen Tätigkeit 

regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende 

Regelungen:  

  

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert).  

  

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 

nicht gesondert ausgewiesen.  

  

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die 

Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten.  

  

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden 

wöchentlich nicht überschreiten.  

  

Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte  

Organisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 

Bereitschaftszeiten anfallen.  

  

(2) Für Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 

Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu § 6 Absatz 1 Satz 1 

oder 2. Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die 

Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten. Die Summe aus Vollarbeits- und 

Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 

Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich der Hausmeister am Arbeitsplatz oder einer 

anderen vom Dienstgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall 

die Arbeit selbstständig, gegebenenfalls auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die 

Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als 

Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und 

Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.  

 

(3) Für die persönlichen Fahrer der (Erz-)Bischöfe und der Weihbischöfe gilt Folgendes:  

  

a) Abweichend von § 3 Satz 1 Arbeitszeitgesetz kann die tägliche Arbeitszeit im 

Hinblick auf die in ihr enthaltenen Zeiten eines Bereitschaftsdienstes oder 

Rufbereitschaft auf bis zu 15 Stunden täglich ohne Ausgleich verlängert werden (§ 7 

Absatz 2a in Verbindung mit Absatz 4 Arbeitszeitgesetz). Die höchstzulässige 

Arbeitszeit soll 288 Stunden im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich nicht 

übersteigen.  

  

b) Die tägliche Ruhezeit kann auf bis zu neun Stunden verkürzt werden, wenn spätestens 

bis zum Ablauf der nächsten Woche ein Zeitausgleich erfolgt.  

  



c) Eine Verlängerung der Arbeitszeit nach Buchstabe a und die Verkürzung der Ruhezeit 

nach Buchstabe b sind nur zulässig, wenn  

  

1. geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes getroffen 

sind, wie insbesondere das Recht des Fahrers auf eine jährliche, für ihn 

kostenfreie arbeitsmedizinische Untersuchung bei einem Betriebsarzt oder bei 

einem Arzt mit entsprechender arbeitsmedizinischer Fachkunde, auf den sich 

Dienstgeber und Mitarbeitervertretung geeinigt haben, und/oder die 

Gewährung eines Freizeitausgleichs möglichst durch ganze Tage oder durch 

zusammenhängende arbeitsfreie Tage zur Regenerationsförderung und  

  

2. der Fahrer gemäß § 7 Absatz 7 Arbeitszeitgesetz schriftlich in die 

Arbeitszeitverlängerung eingewilligt hat.  

 


